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Provinzialklatt
der vabische « P falz grafsch af 1

ZI . Mittwochs den 2Zten Dezember 1807 .

Lanbesherrltche vekordnunge « .
s) Die neue Physikatsorganisaliondetr.

CJ2
cOtt Gefolg der von Sr . kbnlgl. Hoheit dem
Großherzog unter dem 22ten v . M . verkünde¬
ten Einthcllung ihres Staats in Erekutivbe -
zirke , findet man nun „dchlg , in Rükerlnne -
rung an die im Regierungsbl . von 1805 . Nr
y . ( Provinzialbl . 1805 . Rr . n . ) verkündete
noch ferner güliig bieidendeallgemeine Grund¬
sätze der Lvkalorganisarton des SanitatswesenS ,
welche inzwischen durch die Medizinalordnung
bestätigt und naher ausgesührt worden sind,
die mit Genehmigung der obersten Staatsbe¬
hörde entworfene Elnkhellungüi SanirätSkreise -
und Bezirke anmit zu bestimmen ; und dienet
hierbei zur Nachricht , daß , wo bet einem Phy¬
sikat nichts welker gemeldet ist , sich darunter
stillschweigend verstehe , «S sei solches entweder
ein alter dteöseiilger Sanitätsbeztrk , welcher ,
in seinem Umfang weiter kein« Veränderung
leidet , alö jene , welche durch die vbenange -
zvgene StaatSeinthellungen dem gleichnamigen
Amt etwa b^ chieden worden ist, oder ein zwar
neuer Sanitatebezirk , der jeooch mit dem
neuen Amt gleichen Namen auch gleichen Um,
fang haben soll .

i . V. onstanzer Brei «,
i ) Amtsphysikat Marktdorf , bekommt

noch die Heiligenbergifche Gerichte , oder so¬
genannte Aemter , Kluftern , Efrizweiler ,
Ober - und Unter - Skcktngen , Riedheim , Wit .
tenhofen mit Wendlingen , Beuern mit ihren
Dependenzen ; 2) AmtS Physikat Mdrs -
burg , bekommt noch Hegnau und den Hei ,
ligenbergischen Ort Jmmenstadt auch Unter -

Uhldingen mit Sickendorf ; 3) Amts Physikat
Salem — 4) Stabs -Physikat Heiligenberg ,
das Amt Heiligenberg außer jenen Herrschaft
ten , die hier anderswohin eingetheilt sind ; 5)
Amts Physikat Ueberlingen — 6) Sradl «
Physikat Ko nstanz bekommt noch die Insel
Meinau , die Bogtei Allmannsdorf mit ihren
Zinken , und das Amt Pctershausen ; — 7 )
Amts - Physikat Reichenau bekommt zum
Landchlrurgat rechts dem See noch die ehema¬
lige Meinauische Orte Dingelsdorf , Dettun -
gen und Lizelstättcn samt angehdrlgen Höfen,
und die Grundherrlichkeiten La ngenrhein , Freu -
venkhal , Liggeringen , Möckingen , Güttingen ,
und zum Landchirnrgat links dem See Mar¬
bach , Wangen , Worblingen , Gaylingemund
HiMSheim ; 8) GtabSpl 'ysikatP fu l l e n d 0 rf ,
ohne den zum Oberamt gehörigen Ort Worn -
dorf , hingegen mit Zuschlagung des markgrafi .
Amts Herdwangen und der fürstlich- fürstrn -
bergischen Orte Senkenhardt und Ach ; y )
Srabs - Physikat Möskirch , bekommt das
Amt g

'e chen Namens , den nur gedachten Ort
Worndorf und die Herrschaft * Mrhiwangea .

n . Fürstenverger Lreis . -

10 ) AmtS - Physikat Blumenfeid : die
Aemter Engen , Blumenftld , Thengc > , Hil -
zingen ; n ) Amts . Physikat Hüfingen :
die Aemter Doneschinge» , Hüfingen , Möh¬
ringen die. Stadt Bräunlingen und von dem
Amt Blomberg , die Orre Hondingen , Ried -
böhrlngen , Mondelfingcn ; .12 ) Stabs - Physi -
kat Stühlingen bekommt daS Amt Stüh -
lingen nebst den Orten Blomberg und Randen ,
auch Rled - Efchingea aus dem Amt Blomberg ;
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i3 ) Stabs - Phystkat Neust a d t : vir Aem-

ter Neustadt und Löffingen ; 14) Amts - Phy -

fikat B i l l i n g e n : das Amt Mllingen ohne

Bräunlingen , »mb das Amt Vdhrenbach ;

15) Amts - Phystkat Thtengen : das Amt

Kiettgau oder Thiengen und die Vogtet Röt »

tt !n , sodaun die, zum Amt Bettmarüigen ge»

hörige Orte Allmmh, . Berau , Kvenkiugen,

Dözeln , und Brettenfeld ; 16) Amts - Physi .

sikat Bondorfr das Amt Bondorf und das

Amt Bettmaringen ohne die zu Thlengengelegte
Orte , mit drei StabSchirurgaten zu Vondorf ,
Grasenhausen und Bettmaringen .

in . Vder » Breisgau er Breis .
e

17) Amts » Phystkat Walds hur ; 18)
AmtS » Phystkat St . Blasien » 19) Stabs ».

Phystkat Schönau ; 20 ) Amts » Phystkat
Seckingen ; 2 ») AmtS» Phystkat Schöpf¬
te im : bekommt noch aus dem Amt Veug -

gen , di« Orte Beugge » , Kersau , Rledmalte ,
Minseln , Adelharckeu , Nordschwaben ; 22 )
AmtS -Physikat Lörrach : bekommt noch die

Orte Nolllngen ', Degerfelden , Herten , Wieh -

len , Wormbach , Eichst ! , Jnzlingei, , Sret -

*Stn ; 23 ) Amts - Phystkat Schl -ieugen :

bekommt noch znm Oberen Landchirurgat
Lieh , und znm unteren Vellingen , Bamlach

und Rheinweiler ; 24) Amts -Phystkat Müll -

Heim bekommt noch die Stadt Neuenburg ,
iv . Unt er » Breisgaur v Breis .

LZ) AmtS Phystkat Staufen : das Ober¬

amt Staufen , und Oberamt Heltersheim ohne

die Stadt Neuenburg . 26 ) Stabs - Phystkat
St . Peter ; - Al ) Stabs - Phystkat Tri »

berg ; 28 ) Amtö - Phystkat Waldklrch
mit doppeltem Stabschtrurgat eins zu Wald »

kirch , das andere zu Elzach , wovon leztereS
nebst dem Stab Prechrhal all« Orte oberhalb
Nieder -WlnLea und Siegelau , das andere

alle unterhalb liegende Orte besorgt ; 29 und

30 ) Freyburg : woselbst ein Stadtphystkat
und ein Landphysikat ausgestellt wird , wel¬

chem lezterem alle Oberamtsorte die nicht
hierin namentlich an andere Phystkat « gewie¬
sen sind , zugetheilt werden . Zi ) AmkS - Phy -

sikat Breyfach : daS Oberamt ohne die zum
Phystkat Endingen geschlagene Orte ; 32)

A»«tS» Phystkat Hoch bergt daSOberamt ,
ohne WeiSweli und Jhringeu , Könlgfchafhau -

sen r Leiselheim und Bischoffingeu ; 3.3) Amls -

phystkat Endingen , nebst Endingen der
Stadt , nur gedachte Orte Kötllgschafhau»

sen , Leiselheim, Bischoffingen , Zchklngen,
Oberbergen mit BogtSberg , Schälingen , Küch«

linsbergen , Riegl , Amoltern , Saspach , Lim¬

burg , Sponeck , Weil , Wellngen , Weiswell
und Forchheim , mich Ober - und Niecerhau »

sen bekommt ; 34) Stabs -» Phystkat K e n ,

zin ge u ; wozu nebst Kenzingen noch Herbols »

heim , Wonnethal , Bombach , Nordweil ,
Bleichheim , Hecklingeu , Streltberg zu rech»

neu. zz ) Amts - Phystkat Wolfach ; zö >
Stabs » Phystkat Haßlach .

v . Oetenauer Breis .
37) Amts - Phystkat Mahlberg hat auch

alle dem Oberamt zugewiesrne grundherrllch «
Orte , ohne Diersburg und Schmleheim ; .38)

Amtsphysikat Lahr : erhält noch die nur ge»

dachte Orte Diersburg und Schmleheim ; 39)
Amrs - Phystkat G k » ge n b a ch ; 4O und 4 t )
Amts - Phystkat Offen bürg , welches Stadt
und Oberamt ohne Gvldscheuer , Marlen und -

Kittersburg umfaßt , und wo ein Assistenzarzt
ausgestellt wird , 42 ) Amts » Phystkat Ober » '

kirch ; 43) AmtS « Phystkat Achern ; 44 .)
Amts » Phystkat Kork , dem außer den zum
Amt gehörigen Orten noch Goldscheuern,
Marlen und Kittersburg zugelegt werde»

45 ) Amts ' Phystkat Rhekn -BlschofSheim .
vi . Badischer Breis .

46 ) AmtS » Physikar Bühl ; 47 ) AmtS ,

Phystkat Schwarz ach ; 48 u. 49 ) Amrs »

Phystkat Baden , mit einem Assistenzarzt ;

50 ) Amts - Physikat Gernsbach ; ziu . zr )
Amts »Phystkat Rasta dl mit einem Stadr »

physikat und einem Landphysikat ; 53 ) AmtS »

Phystkat Ettlingen ; 54 bis 57 ) Amts »

Phystkat Karlsruhe mit einem Stadrphy »

sikat und einem Landphysikat , auch zwei As¬

sistenzärzten ; 58 ) AmtS»Physikat Durlach ;

59 ) AmtS » Phystkat Stein , dem KönigS-

bach nun ganz zufällt ; 60 blS 62 ) AmtS-

Physikat Pforzheim » mit einem Staphy »

sikat «ud einem Landphysikat , sodann außer



tze» hktderi bestehenden Landchlrurgaken «ln

Assistenzarzt und ein Stabschirurgat in Tie .

feobrvnn für die gmndherrllche One ; 6z )
Amts « Physikat Bruchsal mit einem Sradr -

phystkat undLandphysikm ; 64) Amts - Physikat

Wißloch ; 65 ) Amts -Physikat Philipps «

bürg .
vn . Pfälzer LreiS .

6b ) Stabs - Physikat Bretten ; 67 ) Stabs

Physikat Epp in gen , welches nebst dem

Stadsamt Eppingen , die Orte Streichenberg ,

Steppach , Berwangen , Gemmingen , Schluch
lern , Jttlingen , Avelssofen , Ravensburg
und Sulzfeld erhält ; 68 ) AnitS » Physikat
Gochsheim , welches nur um die vier lezt

zuvorgenannte Orte geringer ist . als der Ober -

amlö -Bezirk ; 69 )AmtS-Physikat >S lnzheim
welches alle Orte deö Oberarms Waibstadt ,
dle nicht zum Stabsamt Eppingen geschlagen
sind , umfaßt , und worin drei Landchirurgate
zu Sinsheim , Waibstadt , und SlegelSbach
aufgestellt werden ; 70 ) Amts «Physikat Nek -

kargemünd , welches die AmtSorte von

Ncckargemünd und Neckarfchwarzach ohne die

zu Waibstadt gekommene grundherrliche Orte

umfaßt ; 7 r u . 72 ) Armö- Physikat Heide !

b erg aus eliiem Ätavr - und einem Landphy
sikalebestehend ; 7z ) AnttS -PhysikatS chwez -

z l n g e n ; 74 bis 76) Amts - Physikat Mann¬
heim aus rüiem Kanzlelphyfikat , einem

Amlöphyfikat . und elnrm A sistenzarzt beste¬

hend ; 77 ) AmkS,PhysikatLadenburg ; 78)
Amts - Physikat Weinheim .

vill . Pdenwälder Rreis .

7y) AmrS« Physikat Mosbach aus dem
Amt Mosbach , dem Amt Netdenauund Btl -

ligheim , und den Grundherrllchkeiten Binau ,
Hornbetg , Ncckarzimmern, Steinbacher - und
Skockbronner- Hof, auch Stein , Groß-u . Klein-

klchvlshelm mit zwei Laudchirurgaten zu Mos¬
bach und Neidcnau. 80) Das StadS - Physi -
kar E b e r b a ch, aus Vesten Justizamt und der

Herrschaft Zwingenberg bestehend ; 80 das
Amts - Physikat Buchen aus dem Justiz »

amt Buchen , und den Grundherrllchkeiten
Laudenberg, Elndvisheim, Bödlgheim, Eber»
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stabt , Wakbhausen ; 80 bas Stabs « Physikat
Adels heim , aus dem Justlzamt Ballcnberg ,
aus den Grundherrlichkeiten Adelsheim mit

Hergenstakt und Wermersbacherhof, Lelhen -

stadt mit Tollneyslwf , Mörchingen samt Äe«

stingshof , Sennfeld , Bolkshausrn » Hungen ;
8z) Das Amts - Physikat Borberg ., auS
den Aemtern Borberg, Krauiheim , Rofen-

berg , Gerlchstetien , und den Grundherrlich«
Leiten Schüpfergrund, Ober» und Unter , Eu»

bigheim, Angelthurn und Reunstetten; 84 )
DasAmtS -Physikat Waldthüren mit den
Grundherrlichkeiten Waldstetten, Rutschdorf,
Helnstett , Hcttingenbeuren. 85 « . 86 ) Das
Amts -Physikat A m 0 r b a ch mit einem Physi -
kus und Assistenzarzt , lezterer in Miltenberg ,
einem Landchirurg Amorbach und einem

Stabschirurg ln Miltenberg , wozu »ebst dem

Juftizamt Miltenberg und Amorbach, auch
Heubach, und die Grundherrllchkeiten Um-

pfenbach , Lautenbach , Relchardshausen ,
Monbronn und Windlschbuch gehören , .87 u,
88) Amts- Physikat Wert he im aus Stadt
und Amt Werthelm, Amt Freudenbng, Amt

Bromberg , und Amt RothenfelS samt Gam-

burg und dem Elnschieber « Hof, wozu ein Phy -
sikuö und ein Assistenzarzt anzustellen. 8y)
Amtö,Physikat Taube .r « Btsch 0 fSheim
alle zum Justizamt gleichen Namens gehörige
Orte , nach Abzug der zu dem folgenden Phy ,
sikat geschlagenen Orte , dagegen mlt Zuschei«

düng von Jmpsingen , Wenkhelm, und Beuer-
lHaler « Hof. Endlich yo ) AmkS - Physikat
Lauda , welches von dem vorigenJustlzamt
dt« Orte Lauda , Königshoven , Marbach, Di «
stelhausen , Bockstein , Heckfeld , sodann daS
Justlzamt GtünSfeld , ohne Impflingen , end¬
lich die Grundherrlichkeiten Gifsigheim, Mef-
felhausen , Mvrstakt, Hofstetten, Ober« und
Unter . Ballbach und Edelfingen umschließt .

Wenn es übrigens mit dieser Eintheilung
nicht die Absicht hat , jemanden einer bisher
gehabten Amtöbefugniß zu emladen , oder ir»

gend einem bedienstetrn SanitatSdlener neue
Berechtigungen Mlt oder ohne Besoldungser¬
höhung schon jetzo zuznweisen, als über welch
alles nach völlig berichtigten MrdtgtisirungS«



S ®8*
Einrichluligen k»n Politischen , und »mH vol¬
lendeter Erhebung aller elnschlagenden Nach¬
richten bestimmte Personal - Organisations -Ver¬

fügungen Nachfolgen werde »» , so dient dieses
« ur zum vorläufigen Gesichtspunkt der endli¬
chen BerichNgung , vornemlich aber dazu , da¬
mit da , wo noch niemand Limtsberechtigun .

gen hatte , doch wenigstens irgend ein Staats¬

arzt vorhanden sei , der einsirveilen die unver «

fchiebllche Gegenstände der SanitäkSpolizei be-

st>rge . Diesem zufolge ist
s ) da wo an dem Phystka ' sort , der nun

als Hauprstätke eines PhysikatS benan »»t ist ,
ein Arzt wohnhaft ist , dieser , ( und wenn es

mehrere si»»d , derjenige unter ihnen , welcher
der Erste der Besoldeten ist) , derjenige , an
welchen die von hieraus oder von den Landes -

ksllegien elnlauftnde Staatödepeschen abzuge¬
ben sind , an den auch dl« Unterthanen des
Physikatsbezlrkö inzwischen , soweit nicht ein
a »,derer ihnen seither schon angewiesen war , in
allen zur Medizinalpolizei gehörigen Gegen¬
ständen sich zu wenden haben , ohne jedoch in
ihrem persönlichen Zutrauen zu anderen appro -
btrtcn Aerzteu dadurch im mmdesten beschränkt
zu se»)»i ; wogegen

d ) diese provisorisch für das Geschäft ein -

stehende Staatsärzte z»var in diesen provisori¬
schen Zustand keinen vorhin nicht schon zuge¬
legten Gehalt , wohl aber Vergütung aller mit

möglichster Kostenrrsparniß einzurichtenden
Tarordnungsmäßigen unvermeidlichen Ausla¬

gen , hiernächst im Fall der im provisorischen
Zustand brweisendku nüzlichen Verwendung
vorzügliche Rüksicht bei der endlichen Personal -

Organisation zu erwarten haben ; wo aber
c) noch kein Arzt an dem ersagten Siz eines

hier kreirten PhysikatS ist , da wird auf erfol¬
gende amtliche Anzeige besondere Verordnung
ergehen , inzwischen

d ) haben sich alle weitere in einem solchen
brfindllchen Aerzte — die ln diese Kategorie
gar nicht gehörige bloße Leib - und Hofärzte der
Standesherrn ausgenommen — ihrer sonstigen
Rechte , Dienst - und Rangverhältniffe ohnbe -
sthader , als Assistentendes hierdurch bestlmm -
rrn provisorischen Staatsarztes ihre amtliche

Angelegenheiten durch dessen Hand einstweilen
anhero zu befördern , und durch sie die hiesige
Verfügungen zu empfangen , ohne damit an
eignen Eingaben wegen persönttchen Angele ,
genheiten gehindert zu seyi, ^

e ) Alle Aerzte , besonders aber die proviso¬
rische Physikatsver,vkser haben sich die hiesige
Medizinalordnung belzulege », , solche sich wohl
bekannt zu machen , sich darnach zu achten ,
und nach und nach deren Ausführung zu be¬
fördern und ins Werk zu richten »

f ) Das Erste , was mau von de« provlso »
rischen Fürsorgeru der jezt erstmals neu be¬
stellten oder anhero gefallenen Physikale der
standesherrlichen Gebiete ( maßen bei den el-
gemhümlichen es nicht mehr nöthlg ist) er¬
wartet , ist eine Angabe der in ihrem Bezirk
befindlichen Aerzte , Apotheker , Wundärzte

. und Hebärzte nach ihren Lebens - und Dienst ,
jahren , Befähigung und Besoldung . Dekret
Karlsruhe ln Komm . Gen . Sanit . den 2iien
November 1807 .

d ) Ordnung »rnd Jnstr »»ktson ,
wornach sich die Großherzogl . Badische Gene -
ral - Studien - Kommission in Behandlung ihrer
Geschäfte , und männiglich in der ihm nach
seinen Verhältnissen obliegenden Beiwirkung
zu benehmen har .

I - Im Allgemeine « .
1 ) Bleibt der Geschäftskreis der General »

Etudien -Kommission bestimmt auf die Gegen »
stätide beschränkt , welche dir Großherzogl .
Verordnung über Organisation der admini¬
strativen Landcsbchörden ausspricht , nämlich :
a ) Für die oberste Aufsicht und Leitung
des Landsthul -Untenichts , ( der übrigens den
betreffenden Stellen , nämlich in Absicht der
Katholischen den Provinzrcgiernngen , und in
Absicht der Evangelischen dem Oberkirchenrath
verleibt, ) 6 ) Und für dir ganze Direktion
der nun einzig unter sie zu ordnenden sämmt -
lichen Mittelschulen aller Konfessionen , ( die-
fts Wort nach dem in dem Art . 11 , des
XUIttn Organ . Edikts von » 8oz . bestimmten
Sinn genommen ) ; diesem zufolge

2 ) hat sich nach denen schon gemachten
. Anordnungen von den bisherigen Landesherr »



liehen Aufsichtsbehörden der Mittelschulen die
Einlieferung aller betreffenden Akten zu gewär¬
tigen , und wir solche bis z » m lten Februar
nicht eingekommen , alsdann es anhcro . zu
weiterer ordnungsmäßigen Verfügung anzu -
zeigcn . Hingegen

z ) hat sie wegen dem Landschulwesen keine
allgemeine Akteneinlieftrung zu gewarten ,
sondern diese verbleiben bei den desfallS vor¬
genannten Behörden , von welchen die Kom¬
mission jedoch alle zu ihrem Gebrauch jeweils
nöthige Aktenbüschel mit Vorbehalt der Rück¬
gabe nach gemachtem Gebrauch requirire «
kann .

4 ) Ihre Sitzungen hat sie dermalen in dem
Umfang des Lokals des Polizeidcpartements ,
wo auch die General -SanilatSkommissi

'
on ein¬

gewiesen ist , in der Regel den ersten und drit¬
ten Montag in jedem Monate morgens von
9 Uhr an , und außerordentlicher Weise so oft
es nöthig zu halten , wobei

5 ) Alle Mitglieder Sitz und Stimme , nach
dem vermöge ihres Kararters persönlich ihnen
zukommenden Rang zu nehmen haben .

6 ) Das Hauptreferat haben die drei dabei
aufgestellten geistl . Räthe , und zwar nicht
nach Religionen abgetheilt , sondern nach Re¬
gionen , so zu übernehmen , daß nur , so weit
Religivnspunkte jeweils dabei mH in Frage
kommen , all « drei Kirchenräthe als Referen¬
ten über diesen Punkt angesehen sind , dabei
aber

7 ) haben die übrigen Mitglieder vorzüglich
in Nachlesung der Vorträge und Erwägung
ihrer Tendenz dahin zu sehen und zu arbeiten ,
daß nicht einzelne , nur für einzelne Stände
und Berufsarten nöthige Vorbereitungen auf
Unkosten der übrigen , oder a »f Unkosten der ,
den Lehrern und Lernenden zwar nicht im Uebcr -
maaße zuzuweisenden , aber doch in billiger
Maaße zu gönnenden , freien Zeit begünstiget ,
sondern alle Einseitigkeit verhütet , und jedem
Staatsbürger , welchem Beruf er sich dem¬
nächst auch widme , die Erlernung des ihm
Nothwendigen gesichert werde , als welches
der Hauptdeweggrund ist , warum aus den
verschiedenen gelehrten Berufsklassen Räthe in
der Kommission angesetzt worden sind .

8 ) In der GeschäftsführutM , mithin in den
Funktionen der Vorsteher , Räthe , auch des

Sekretärs , und Kanzlisten dient im Haupt «
wesen , ( mit Beseitigung der unpassenden Ne «
benpunkte , ) . das zur Richtschnur , was die
HofrathSinstrnktion von 1794 , Art . Vlll . u .
IX . besagt , so wie

y ) in der Form und dem Styl der Aus «
fertlgnngen das 12t « Organisationsedikt von
i8oz , insbesondere der von den Provinzkolle -
gicn und Generalkommissioncn handelnde Ab »
saz unter denen , durch die neuern , in den Re¬
gierungsblättern erschienenen , Verordnungen
an Händen gegebenen Modifikationen zu beob¬
achten ist.

io ) Ein Kanzleipcttschaft ( maaßen
"
eines

Siegels dieselbe für ihre Bestimmung nicht be«
nöthigt ist, ) wird ihr in jener Mittlern Form ,
wo es zugleich für einzelne Fälle als Siegel
dienen kann , zukommen .

n ) Ueber alle wichtige Veränderungen oder
Verhandlungsgegenstände , welche im Lauf
des JahrS Vorkommen , hat sie mit Anfang
jeden neuen Jahrs gleich andern Administrativ »
kvllcgien , welche diesseitigem Departement an »
gehören , einen allgemeinen Jahrsbericht durch
Kvllegialvortrag anhero gelange » zu laßen ,

II. Das Trivial - Schulwesen betr.
12 ) Werden die drei Regierungen und der

Oberkirchenrath angewiesen , daß die im Druck
vorhandene Schulordnungen , und einzelne ,
dazu gehörige Gesetze mit denen etwa über de¬
ren Verfassung , und über die Einrichtung des
eigentlichen Land - Schulwesens vorhandenen
Deliberationsakten der Gcneral - Studien -Kom -
mission , vorbchältlich der Rückgabe der Akten
Übermacht werden : nach deren Empfang soll
dieselbe g) Von dem gesetzlich in dcu yerschie,
denen Landesrheilen bestehenden Zustand der
Trivialschulen , auch denen Uebereinstimmun »
gen und Abweichungen desselben genaue Kennt «
niß nehmen , r») Alsdann erwägen , wie nach
Maaßgabe dessen, was schon besteht , dessen ,
was nach richtigen pädagogischen Grundsätzen
gefordert werden muß , und dessen , was nach
der Verschiedenheit der Kulturstufen , » nd nach
der Verschiedenheit der vorhandenen Mittel
gleich ausführbar ist , oder erst nach und nach
«ingeführt werden kann , und als solches ,
nur noch als Zielpunkt in de». Plan eingewor «
fen werden darf, einen allgemeinen

'
Landschul»
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plan entwerft » ; hiernächst e) Wegen der un -
trennbaren Befangenheit mit dem Religions¬
unterricht , die sämmrliche Kirchenregie , ungen
der verschiedenen . Konfessionen ; und 6 ) We¬
gen der gleichen nahen Berührung mit dem
Interesse drr Provinzverwaltung die drei Pro¬
vinzregierungen mit ihrem Benath und etwai¬
gen Erinnerungen vernehmen , sofort e ) Nach
also vorbereiteter Uebersicht den Plan mit
zweckmäßigem Erläuterungsvortrag zur Ge¬
nehmigung und Berkündungsanordnung da¬
hier vorlegen .

13 ) Der Zielpunkt bei dessen Verfassung
muß dahin gehen , daß a ) Religiöse Bildung
nach dem Bedürfniß und Einrichtung jeder
Kirche darin vorbereitet , mithin das Ma¬
teriale dazu dem Verstand und Gedachtniß
zugleich eingcpragt , keineswegs aber der voll¬
ständige entwickelte Unterricht darüber gege¬
ben werde , als welcher der pfarramtlichen

-Christenlehre Vorbehalten werden muß ; b)
daß der , für die politische Bildung des Staats¬
bürgers im allgemeinen nöthige Unterricht ,
und zwar mit zweckmäßiger Berücksichtigung
dcS Unterschieds zwischen Stadt - und Dorf¬
schulen , darin aut und vollständig , und nach
den leichtesten Methoden gegeben , folglich e)
Dasjenige dadurch genau befolgt , weiter aus -

'geführt , und näher- bestimmt werde , was daS
zur Grundlage der KommifsionSharrdlunge «
dienende dreizehnte Organisationsedikt im er¬
sten Absatz, tz. x - - 12 . im Allgemeinen fest»

gesetzt hat , besonders aber , 6 ) daß von den¬
jenigen neuen Rathschlägen und Anweisungen ,
woran das Zeitalter nur fast zu reich ist , al¬
lein derjenige Gebrauch gemacht werde , der
schon durch Erfahrungen in kleinern doch ana¬
logen Kreisen praktisch brauchbar erfuudeu ist,
daß mithin die Schulbildung nicht glänzen¬
den , etwa auch im kleinen nützlichen , über
im Großen unausführbaren Theorien aufge -
vpfert werde.

xg ) Achnlich « Pflichten hat di« Genrral -
Gtudien - Kommission in Bezug auf die Syste -
matisirung und allgemeine Einführung der in
gedachtem Edikt erwahntenJndustrie -Sonntags -
nnd Realschulen nach denen dort angegebenen
Bestimmungen ' derselben, denen nur noch die¬
ses nachzütrageck ist , daß , da in größrrn und

z, ' T

f gewerbsamern Städten selten thunlich ist , die
Sonntagsschulen nach ihrer ediktmaßigen Be¬
stimmung in Gang zu fetzen , und die Real¬
schulen an Werktagen dort nur von den ein¬
heimischen jünger » Zöglingen , seltner aber von
Lehrjungen und nie von Gesellen besucht wer¬
den können , zu trachten sei , nach dem Bei¬
spiel größerer Städte in andern Landen auf
die Sonntage nach den Kirchenzeiten eine ei¬
gene Realschuleinrichtung mit besondererZweck¬
mäßigkeit für dergleichen Gewerbszöglinge z«
Stande zu bringen .

15 ) Wenn bei den vorgedachten verschiede¬
nen Gattungen der Trivialschulen der Plan
für Städte und Dörfer gemacht ist , fo gehört
zwar Eingangs erwähntermaßen der Vollzug
zur Besorguug des Obernkirchenraths bei den
Evangelischen , und der drei Regierungen bei
den Katholischen , jedoch würde auf diesem ge-
theiltrn Weg der Besorgung gar bald in den
Principien und in der Ausführung eine Dif »
formität einreissen, zu deren Venneidung oben »
venneldeur maßen die Leitung der Vollzie¬
hung noch ebenmäßig in die Hände der Gene »
ral -Studien -Kommission niedergclegt ist , dir
ihr also auch stetshin angelegen seyn muß >
zu Vermeidung nachtheiliger Kollijstonen wird
diese anmit dalsin bestimmt , daß

xb) von denen jährlich durch die Evange¬
lische Specialate oder katholische Visiratuien
an den Oberkirchenrath oder an die betreffend«
Regierungsbehörde eingehenden , und von die¬
ser durch Bescheid in der Regel zu erledigenden
Befunds - und Vifitationsberichten , jedesmal
ans zwei SpccialatS » oder Visitaturbezirken
jeder Provinz die bearbeitete Akten mit dem
entworfenen Bescheid an dir Studicnkommis -
ston Übermacht werden sollen , damit diese dle
Art wie von den Visitatoren und Kollegialre¬
ferenten die Plane angesehen und gchandhabt
werden , einsche , und wenn sie dabei etwas
zu erinnern fände , davon in freundschaftlicher
Vertraulichkeit das betreffende Kollegium in
Kenntntß sezen könne , in weicher Üebersen-
dung rin ordnungsmäßiger Kreislauf ( lurnu »)
beobachtet merden muß , damit nach und nach
alle Bezirke auch der Studicnkommission un¬
ter Augen kommen ; und wobei jedesmal die
Veralten drö nämlichen VisitaturbezirkS mit



Vorbehalt der Rückgabe der Kommissiow mit »

züsendm sind , um den fortlaufende « Krdea

zu haben . Nebst dem

ij ) sollen die Schulreferenten in jenem

Kollegin aus den übrigen Msttatur - oder

Specialatsbezirken , die bei dem Kollegio al¬

lein verabschiedet werden , daS vorzügliche Gute

oder Schlechte mit dem Wesentlichen des dar¬

auf ergehenden Bescheides sich jedesmal aufno -

tiren , und im lezten Monat jeden Jahrs diese

gesammelte Notizen mit gutachtl . Vortrag
dessen , was sie etwa bezüglich auf den Plan

selbst ar,s diesem Anlaß zu wünschen finden ,
der General - Studien - Kommission vor legen .
Damit

i 8 ) ist aber die General - Studien - Kom¬

mission nicht gehindert , wenn sie Nachrichten
von einem bejondrrs guten oder schlechten Zu¬

stand einzelner Schulen erhielt « , und darüber

außerordentlicher Weise sich in Kenntniß zu se-

zen diensam erachtete , mir Vorbeigehung jener
Kollegien unmittelbar von den Specialaten und

Visitatoren durch Berichtserforderuna daö

Nöthiar zu erheben , und darauf eben so un -

minelbar Bescheid zu geben , nur daß dieses

yilmrr das Außergewöhnliche und besondere
Veranlassung vorauszusezendr , mithin die Krei¬

se der ordentlichen Aufsicht der betreffenden

Kollegien nicht störende Mittel bleibe , uud von

jedem Bescheid der nichrbloßeApprobationen ,
sondern Zurechtweisungen oder Anordnungen
enthält dem betreffenden Kollegio Nachricht

gegeben , und ohne sich mit ihm einverstanden ,
oder , bei verblieben » LissenS , hiesige Bllli .

gung erwirkt zu haben , keine Anordnung sol¬

ches Kollegll geändert oder aufgehoben werde .

*9 ) In Dienstbesetzungen oder Diensterke -

dlgungen der Trlvlalschuien hat die General «

Studlenkommissivn sich nicht elnzumlschen . svn -

dern diese den behdNgen Kollegien zu überlas¬
sen , und nur wo sie etwa Norhwendlgkeit zu
Aenderungen der Person bemerkte , worauf
jene Stellen nicht gehörlg aufmerksam gewor¬
den wären , durch freundschaftlichen Aufruf der¬

selben , zu jener Brrüksichtigung die Sache
«inzulelten . Auch

20 ) Prüfungen und Licenzerthellungeu der

Schullehrer hat sie nicht unmittelbar vor sich

5i *
zu ziehen ; da jedoch , ihr für ihren Zwer sehr
wichtig seyn muß , eine genaue Kenntniß von
allen zur Annahme kommenden Subjekte « z»

haben , so wirddie behörige Stelle beiden Prü¬

fungsanordnungen die welrer « Verordnung
thun , daß der Beauftragte ( der zur Sicher¬

heit hiemit auch ein » vor allemal gesezlich da¬

zu angewiesen wird ) , den Prüsungs - Erfunds -.

Bericht mit seinen Beilage » zu der General -

Studlenkommissivn erstarre , die dann solchen >

durchgehen , und mit ihrem Ermessen über un¬

eingeschränkte oder beschränkte Annahms - Wür¬

digkeit an das behörige Kollegium übermachen -

wird , daö darauf bei glclchertleberzeugung das

Erforderliche verfügt , oder in wichtigen Fällen
einer unvereinbai l bleibenden Meinungs - Ber -

schledeuhelt hiesige Entscheidung einholet , da¬

gegen
21 ) gehöret die Aufsicht und Leitung der

vorhandenen von ihr zu erkundigenden , und vorr-

den bisherigen Aussichtsstellen durch Uebersen »

düng der Akten ihr bekannt zu machende » Bll »

dungsansiaittn der Schullehrer , als Semina «

rien u . s. w . ihr zu , und muß es ei« vorzüg¬

liches Augenmerk für sie werden , was daran -

zu verbessern wäre , anher vorzuschlagcn , Daß
übrigens

22 ) die General « Studienkommisston mit
der JuriSdlktivn , Rechts > und DienstSpolizri
über die Schullehrer und die Schüler sich nicht

zu bemengen habe , versteht sich aus obigem
von selbst .

in . Die Mittelschulen anlangenv .

2g ) Hat die General - Studlenkommissivn ,
soviel dahier dermalen bekannt ist , folgende
unter thre Obsorge zu nehmen , und zwar

A ) vcn LandeSherrllchenz als Ly »
cäen : das Katholische ln Konstanz , desglei¬
chen eines in Baden , daS evangelisch - lutheri¬
sche in Karlsruhe , das gemischte ln Mann¬

heim ; sodann als Gymnasien : die Katho¬
lische in Urderlingen , k«t Mklingen , kn Frei «

bürg . ln Offeudurg , kn Rastadt , ln Bruch¬
sal , und daS evangelisch ' reformlrte in Heide !»-

berg ; ferner als Pädagogien : die evan¬

gelisch , lutherische in Pforzheim , Durlach , Lahr ,
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Cmmendingen , Lörrach , die Katholische in

Heidelberg und in Gengenbach , und da - ge¬
mischte in Mahlberg ; leztlich als lateini¬

sche Schulen : die Katholischem Mörsburgl
und Markdorf , die evangelisch - lutherische t»
Schopfheim , in Kandern , in Müllheim , die

gemischte in Weinhelm , in Brette ».
B ) An Standesherrlichen Mittel¬

schulen : das katholische Gymnasium In Don -

Eschingen , das katholische Gymnasium in

Amorbach , das evangelische Gymnasium in .
Wertheim .

24 ) Von diesen sind di« lateinische Schulen
in Brertcn , und Weinheim . wo noch jede Kon¬

fession ihren Rektor hält , und keine eine ordent¬

liche Schule hat , einer näher » Organisirung
bedürftig ; von denen genannten Standerherr¬
lichen weiß man noch nicht , ob sie » ach de¬

nen durch das mehrerwähnte izte Organisa -

tivnsedikt bezeichn « -» Unterscheidungsmerkma¬
len , ln jene Kategorie sich eignen , von wel¬

cher sie den Namen führen ; und von dem

Gymnasio zu Villingen vermuthet man , daß ,
da es zwischen Freiburg und Don - Eschlugen
in einer wenig von höheren Klassen bewohn¬
ten , ringsum von rauhen Waldgegenden um¬

gebenen Stadt liegt , es biS zu einem Pädagog ,
oder auch einer bloßen lateinischen Schule werde

reduzirt , unddieErsparnlß zwekmäßlgzuErrich -

tung lateinischer Schulen ln ein oder anderer
der Städte Waldkirch , Endingen ., Breisach, .
Staufen , Seckingen oder Waldshur werde an - ,

gewendet werden können . Diese Pariikular -

Rüksichten werden also als UntersuchungS und

Erörterungs - Gegenstände der Generalsiudien - -

Kommission empfohlen .
25 ) Sobald aus den einlangenden Akten

über diese verschiedene Anstalten der bisher
beobachtete Lehr - und Lebensplan wird einge .

sehen , und , wo nölhig , durch weiiere Be -

richtSerstattung von den Versichern der An¬

stalten erläutert worden seyn , so ist mit zu
Grundlegung der , vermdg vorhandener eige¬
nen Akten über die bessere Organisirung des

hiesigen Gymnasii , so wie jener in Bruchsal
und Heidelberg , und über die dröfallS zwischen
den Kirchenkvllegien gepflogene Kommunika¬

tionen , ein allgemein gültiger Hauptplan für
alle Mittelschuien nach ihren verschiedenen Gra¬
den und Erfordernissen zu entwerfen , urw höch¬
ster Genehmigung zu uuterleqen , auswelchen
nachmals die einzelne Institute mit denen nach
denen Lokalitäten nörhigen Modifikationen mö¬

gen eingerichtet , und so konstltuirt werden ,
daß im Aufsteigen alles nach bestimmten Stu¬
fen aneinander anschließe , die Versetzung der
Kinder von einer Anstalt jur andernohne Lük-
ken oder Stockungen im Erlernen möglich sek ,
und alles das ausgeführt werde , was das
XHI . Organisationsedikt im zweiten Haupt¬
abschnitt § . iz — 18 . von diesen StaarSan -

stalten »erlangt «
26 ) Inzwischen und nachher muß die Ge .

neralstudieu - Kommission durch die von dem

Vorsteher dieser verschiedenen Mittelschulen
empfangt » r « Berichte über den Crfund der

halbjährigen Prüfungen , weiter bei den nahe

gelegenen , wo cö ohne unverhältnißmäßtge
Kosten geschehen kann , zugleich etwa olle zwei
Jahre einmal durch Abordnung zweier von
den drei geistl chen Röthen zur gemeinschaft¬
lichen Anwohnnng bei den Prüfungen , und

hier im Orte durch jedesmalige möglichst all¬

gemeine Anwohnnng alltt Mitglieder bei den .

Prüfungen , sich elgei .e Einsicht in den Gang
her Anstalten verschaffe » , um darnach daö

Zwekmaßtge anordncn zu könne » , was zur
steten Empvrbrlngung der wissenschaftlichen
Bildung dienen mag .

» 7.) Bei denen Orten wo sie nicht selbst an »

wohnen kan » , hat sie jederzeit einen benach¬
barten dazu vorzüglich quallsizirten geistlichen
oder weltlichen Rath , oder einen Spezial -

Schulvisitator , allenfalls auch blos einen für
das Studienfach vorzüglichen Pfarrer zur An¬

wohnung uud Beobachtung der Prüfungen
von landesherrlichen Amtswegen zu ernennen ,
und ihn anzuweisen , abgesehen von dem vor «

stcheramtlichen Prüfungsbericht » seine zum
Boriheil oder Nachtheil der Anstalt , oder der

Lehrenden und Lernenden , gemachte Bemer¬

kungen in einem besoudern Bericht anzuzrt -

gen , von welcher die Generalsiudien - Kommis¬

sion de« zwekmäsiigeu , jedoch immer diskreten ,



und dle vertrauliche Eröffnungen der Bericht¬

geber nicht kompromitm enden Gebrauch ma¬

chen möge .
28 ) Neben allem ander » muß auch vor¬

züglich dahin nach uüd nach gearbeitet werden ,

daß jede aus mehr a !S einem Lehrer bestehende
M krelschule ihre zwekmaßlge Gesetze habe , oder

erlange , wodurch das Jnejnandergrciftn der
"

zusam -nenwirkenden Kräften gesichert , die

Verantwortlichkeit der
' Lehrer und Lernenden

bestimmt . auch für etwaige UebertretungSfalle
ln der Ausübung geschüzt , besonders der bei

solchen öffentlichen Anstalten nach der natür¬

lichen Nelgung der Menschen so gerne überhand

nehmenden Indolenz der Lehrer und Schüler

jstets gesteuert , und alles übermäßige oder ei¬

genmächtige Ferienunwefen abgestellt werde ,

rveßfalls vor allen Dingen die über Erneuerung
der hiesige » LyceumSgefttze bet dem vorigen
Kirchenrath vor einigen Jahren begonnene noch

unerledigte Deliberatiouen nun von der Gene¬

ral - Studien - Kommffsion zu beendigen sind .

sy ) Dir Ernennung z » all- ., 8-hr,keilen der
Mittelschulen , soweit sie nicht einem standes -

hrrrliche » Patronat angehörrn , fl -h- e d- r

Mission , jedoch mittels zur diesseitigen Stelle

abzugebenden Antrags an Seine königk. Ho¬

heit zu : da aber die meisten Stellen mit Geist¬

lichen besezr sind , und es stets werden bleiben

rnüßrn , well dieser Stand durch seine Vorbe¬

reitung die zwekmaßigste Ausbildung zu den

Lehrerstcllen in sich vereiuigt , und da hinwie¬
derum diejenigen , welche der Jahre wegen
nach mehrerer Ruhe sich fthoeu . als der Schul -

üaud gewähren kamr , oder die für de» Lehr -

ssand diejenige Fähigkeit und Neigung prak¬

tisch nicht entwickeln , welche man - von ihnen

hoffte » zur Versorgung inseelsorgerlichenAem -

ttrn zurük gehen , so halber Oicnsterledigun -

gen die Generalstudlen - Kommission jevrömal
» s » dem Oberkirchenrath ( bei Evangelischen )
und von den Provlnzkollegicn ( bet Kaiboliken )
den Vorschlag von wenigstrns drei nach der

anzugebenden speziellen Erforderniß des Diensis
tauglichen Subjekten zu verlangen , und aus

diese« dann entweder nach ihrer vorhin schon
» vn diesen Subjekten habenden Ke»ntuiß,oder

Si $
nach einer durch in der Nahe ihres Aufenthalts

gesessene taugliche Kommiffarien , wo deren

Entfernung vom Siz der Kommission weit ent »

legen ist , vvrzunehmeiide , sonst aber durch ei¬

gene prüfende U terrednng ihre Wahl zu be¬

stimmen , und die Ernennung nach erfolgter

höchster Genehmigung eben dahin wieder z»

notifiziren , damit derRufunddieBesvldungö -

j ciuweisung von dort auSgeferiigt werde , kn»

i maßen nur der Dtensteinweisungs - Auftrag an
'

den Vorsteher , oder wo die Vorsteherstelle er»

ledigt ist , an einen wie oben § . 25 zu wäh «

lenden besonder » Kommissär , von der Gelle «

ralstudien - Kommission unmittelbar ergehet .

zo ) Die etwa nöthige Iurükziehung der Leh¬

rer ln den Seelsorgerstand , muß ebenfalls
durch ordnungsmäßiges Ansinnen an den Ober «

kirchenrath , oder an die Provlnzkoflegieu de»

wirkt werden .
z r ) -Prüfungen von höheren Schujkandida «

t̂en im Allgemeinen oder Licenzerrhetlunge «

dazu , kommen hier nicht vor , da sie in dem

theologischen Annahmseramc » stillschweigend

liegen , und nachmals nur die oben § . 27 . « «

lväynte besondere Dienstprüfung in begebend «

Fällen hinzutritt .

32 ) Die ganz , Diensipolizei über dle Mittet «

Schulanstalren , und über dle dabei angestellte
Lehrer und Schüler steht unter der Anordnung
der General Studien » Kommission ; hingegen
mit der Jurisdiktion Rechts - und übrigen Po¬
lizei über solche , hat sich dieselbe nicht zu be¬

fangen , sondern diese verbleibt durchaus denen
betrrffenven administrativen Staatsstellen , 'un¬
ter welche diese Personen ihrem verschiedenen
Stand nach gehören . In Verwaltung rer

Dtenstpolizei kann sie bei Lehrern in zwekmäßh

gen Abstufungen zu Verweisen , Gelostrafin ,
Besvldungssperren , Versetzungen , und Sus «

Pension vom Amt , (doch zu leztern beeden Stra¬

fen nur nach eingeholter höherer Genehmigung ) ,
bei Schülern ru den angenommene » Gat¬

tungen der Schulzüchtigungen , und zur Weg »

Weisung von der Anstalt , endlich bei Elter « ,
oder Pflegern der Schülern , die etwa an Hs»
ren Unordnungen Schuld tragen , zu Adind «
nitionen , und w » diese nicht fmchten , zum
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Lustuf der ihnen vorgesrzte» PolizrioVrigkrit ,
für ernstere Fürkehr fortschreiteu. i

33) Bei den standesherrlichen Mittckschuken :
kdmmen folgende Specialrücksichren zn beob - i
achten : a) die allgemeine Anordnungen über ;■
Sie Plane und die Specialanordnungen über -
deren etwa bei den Prüfungen bemerkenden i
Pollzi'ehungsmangek gehen zwar von der Kom- jj
Mission unmittelbar an die Vorsteher der An- '
stalr , werden aber offen an die standeSherr- \
tiche Justizkanzlei eingeschlossen , damit diese |
Kenntniß davon erlange , sie behandige, und
für deren Vollzug mir wache. L ) Für die
Prüfungen muß ein standeSherrlicher Beauf.
tragter zugelaßen , mithin der standeshtrrli»
chen Behörde in Zeiten desfalls von der Tag¬
fahrt geziemend Kenntniß gegeben werden ,
ohne jedoch , wenn er nicht kommt , die Prü¬
fung einzustellen , und ohne daß dieser standes¬
herrliche Kommissarkus daS Daseyn eineS be¬
sonderen Oberherrlichen Gewalthabers auö-
sthließe; c) der Besezunasvorschlag sicht zu
Gkandesherrliche» Mitteljchulen nicht der Ge»
«eral-Studien-Kommifsion, sondern der Stan»
Nesherrliche » Behörde zu , die adrr die Geneh¬
migung desselben , von dieser nach vorgäi .gig
vorgenommener Dienstprüfung, wo sich der
Fall dazu eignet, erwarten muß, und alödann
erst das Annahmsdekrct und die Besoldungs -
auweisung ausfertigen , ihn aber nicht in den
Dienst einweisen darf , als welches durch Ver¬
fügung der Genrral-Stndien-Kommission, wie
fe den landesherrlichen Schulen auch , ge-
sthehen muß. d ) Die Rückversetzungen in
den Pfarrstand werden auch durch Ansinnen
«n die Standesherrl. Justiz « oder Domanial-
kmizleien «ingeleitet , und überhaupt über jede
Aenderung müßen diese zuvor mit ihrem Gut¬
meinen gehört werden , ohne daß jedoch die
General-Studien « Kommission daran gebun¬
den wäre , wenn solches bloß aus einer geän¬
derten Ansicht dessen, was für die Anstalt gut
wäre, ausgeht; wohingegen wenn die abwei¬
chende Meinung aus einer Berheiligung der
ftandesherriichen Rechte oder ihres Interesse
ausgeht, die Kommission so weit daran ge«
Sunden ist , daß sie für sich nicht abweiche»
ßdnn . sonderndie Sache zurOberherrlich höch-
fm Entscheidung vorkrgen muß

$l ) In di« Verwaltung derer den verschie¬

denen Mittelschulen etwa eigenen Fonds hat
sich die General - Studien « Kommission weder
bei den landcs - noch standesherrlichen Mittel¬
schulen einznlaßcn ; sondern diese verbleibt bei
letzteren den besonderen Behörden derselben ,
und bei ersteren den betreffenden Kirchen - Oe-
konomie - Kommissionen , die aber allerseits
schuldig sind , jährlich nach vollendeter Abhör
der Rechnung einen bestimmten Ausweis über
Eimiahm und Ansgab nach deren einzelnen
Rubriken , auch über Vermögens « und Kas¬
senbestand vorzulegen, damit die General- Stu-
dien-Kommission darauf sehen könne, daß das
Vermögen gehörig erhalten und gemehrt, auch
zu keinen vestimmungswidrigen Verwendun .
gen gezogen werde , und wo Verbesserungen
mit neuem Aufwand nathig sind, wann und
wie die Mittel dazu aufzusinden ftyen.

35) Das nämliche gilt von der Verwalt
tung der vorhandenen verschiedenen Stipen»
dienfonds , mit der weitern Ausdehnung , daß
obwohl jene welche den Standesherrn , einer
Universität , Stadt , oder Familie gehören »
dieser lediglich zu« ordnungsmäßigenUlnsthei»
lung in der heraedrachren Maß« bleiben ,
jedoch dk « Generalkommiffion davon benach¬
richtigt werde «» müße , um im Ganzen die hie
und da nöthige und mögliche Hülfe übersehen
zu können , wo hingegen die der Landesherrli¬
chen Vergebung anhängige Stipendien durch¬aus von der General- Studien » Kommission »
jedoch mit Beobachtung der ReligionSqualiiät,
deren sie angehören , und der einzelnen Fun»
dationSgesetze zu vergeben sind, die Vergebung
aber , vor der Dolziehung , diesseitiger Ober-
einsicht unterlegt werden muß. Nach diesen
vorgezeichnetcnNormen hat sich zuvörderst die
General -Skudien -Kommission selbst» hirrnächst
der Oberkirchenrath und jede der Provinzregie¬
rungen , jede standesherrliche Behörde , und
sonst männiglich , den es betreffen mag , zu¬
achten. Verordnet im Großherzogl . Badischen-
geh . Rath , Departementder Polizei . Karls»
ruhe den ßten Dezember 1307,

ÄkchtSbelehrung .
I. Air Entscheidung eines vorgetragene»

ZweifelS bei Anwendung der Ehrordnung die¬
net Felgendes : Die Cheordnung hebe mitz
angenommener Weltlichkeit der Ehesachen,



«ach deutlicher Maßgabe des §. r . btt baue«
den gar wohl bestehende Kirchlichkeit derselben
nicht auf, und erkenne daher , vermög der in
No. 38 . der Regierungsblätter befindlichen
Rechtsbelehrung , auch noch kirchlich« Ehehin -
derniffe; und die Nothwendigkeit deßfallfig
geistlicher Trauscheine an. So wie nun bei
den Katholischen nach den Eigenheiten der
Verfassung dieser Kirche die separate Er-
theilung des geistlichen Trauscheins « ingeführt ,
«nd in ^ener Rechtöbelehrung aufrecht erhal¬
ten ist , so ist bei den Evangelischen , wo beide
Gewalten in einer Hand ruhen, und nur durch
verschiedene Amtspersonen gemeinschaftlich
auSgeübt werden , die Mitunterschrift der
Weltlichen Trauscheine durch das Specialat ,
zum Zeugniß , daß keine kirchliche Hindernisse
vorhanden , oder solche gehoben seien , statt
besonderer geistlichen Trauscheine eingeführt ,
bei der es also in gleicher Maße, wie vorhin ,
bleibet , so daß auch den Specialaten die ge¬
ordnete Gebühr dafür ferner zu zahlen ist .
Dieses wird hiemit zur allgemeinen Wissen¬
schaft kund gemacht. Beschlossen Karlsruhe
im Großhcrzvgl . geheimen Polizeidepartement
den iten Dezember 1807 .

II. Zufällig hat man. erst bemerkt , daß kn
Der Eheordnung, Art. 5. No. 4. in den Wor¬
ten : mit der eheleiblichen Nichte , « in Druck¬
fehler «ingeschlichen ist , indem hat eS heißen
sollen , mit der ehelichen Nichte. Wenn dem¬
nach aus jener Stelle der Schluß hat gezogen
werden wollen , als ob nur die Heurath mit
der Nichte in der Blutsverwandtschaft, nicht
jene in der Schwägerschaft unbefugt wäre, so
ist dieser Schluß irrig , sondern wie auch die
Tarordnung im Art. Verwandtschaft , No. 4.
und z. wo sie die beiden Fälle aufzählt , an
di« Hand giebt , bedürfen beiderlei Heurathe »
obrigkeitlich« Nachsichtsertheilung , so lauge
es nur noch eheliche Verbindungen sind auS
denen die Blutsverwandtschaft, oder Scywä -
gerschaft entstanden ist , und sich fortgepflanzt
hat, indem uurheliche Verbindungen in der
Seitenlinie kein Staatshinderniß bilden , so
bald «S über Brüder und Schwestern hinun«

'
tergehk. Verkündet im geheimen Rath , Po-
lizeivepattement . Karlsruhe de« irr» Dezem¬
ber »807 .

S»l
p rovluz iak , v erovbn « n,Kk«.

,) Lmbestimmuns -betr.
(R . N. 1790. ) Auf verschiedene » Auftagen

hknsichtllch der in der neuen Tar - Sportel- und
Stempelordnung enthaltene » Tarbestimmuu-
gen , wird von dem großherzogl . geheime»
Rathökolleglum , Jnstizdepartement unterm
2ten d . Nr. 2049. nachträglich verordnet ,
und zwar :

sä pag. io . u . rg. der Tarordnung bleibe
es sowohl rüksichtllch der größeren als kleine¬
ren Rechnungen bei der bemerktenAbhorgebühr
sä 15 kr. p . Sertern , welche dem Abhdrer,
sofern er die Sporteln ziehe , andernfalls aber
der herrschaftlichen Sportelkasse zugehörten .
WaS aber jedem , der bei dem Abhören gegen¬
wärtig sein müße , an Tagsaebühr zukomme,
das sele sub voce „Tagsgebuhr" bestimmt . —

sä pag . n . u. 15 . seien die LandeSfundi»
gebühren nur ln der vormaligen Rheinpfalz,
soweit sie an Baden gekommen , noch einge-
führt , und seien also keine dergleichen von den
Orten UnteröwlShelm , Gochöheim , Oberckft
ker und Bannbrücken zu zahlen. —

ad pag . 30. habe sich sub voce „Berichte "
ein Drukfthler eingeschlichen , indem eS heiße«
so« 15 kr. per Sette und nicht per Bogen.

sä pag . 33 . müße auch bei Bürgerannahme«
von Jnnländern ln Zukunft die bemerkte Herr»
schaftllche Taxe nebst den Sporteln erhoben
werden , da hiervon der allgemeinen Tarord-
nung eine Ausnahme für einzelne Ortschaften
nicht gemacht werden könne. Indessen falle
die Tare ln dem Falle , wenn el« Bürgers«
sohn kn seinem Geburtsort zum Bürgerrecht
gelange , weg.

sä pag . 34. Falle kn den vormals würte «.
verglichen Ortschaften daS Bürgereinschreib »
geld weg , da eS dort bisher nicht üblich ge¬
wesen Ist. Idiä. Selen für di« Bürgermel«
sters Bestellung und Entlaßung weder Taren
noch Sporteln anzusetzen , da die in der Tar -
ordnung desfallS bemerkte Gebühr bloS auf
den Füll lebenslänglicher Bestellung gehe . —.

sä pag . 59 . Bleibe es bei dem bisher übli¬
che« Lrienngtld, da diesfalls ln der Tarord -
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rmng nichts feftgrsezt, und eben so bet der
Gebühr für die Eintragung der Kontrakte inS
Kaufbuch .

sä psZ . 67. Gehöre die Hauptsportel für
die Kaufbriefe in der Regel zu den Amtsschrei«
berei« Sporteln , und falle also dem Amtsschrei«
ber zu,, falls er auf Sporteln gesezt sei . So¬
fern aber derselbe,statt Sportein eine ständige
Besoldung beziehe ; so scie dieselbe der herr¬
schaftlichen Sportelkaffe zu verrechnen . Eben
so feie die weitere bemerkte Sportel für da-
Oberamt sä ir kr . per Stük dem Beamten
oder der, Herrschaft zuzuscheiden , je nachdem
dieser , oder diese die Sporteln beziehe . —
Der Weinkauf seie unter den Kaufbriefs Spor«
teln nicht begriffen , und falle in der badischen
Markgrafschaft in die Schulkasse. — Für
die Rachschlagung in den Steuer« und Unter¬
pfandsbüchern könne nichts besonders ange .
rechnet werden , wenn sie bei Fertigung des
Kaufs nöthlg feie , laut der Verfügung sub
rubro : Akten - Auf chlagung . — Ucber die bei
den Auktionen ersteigte Gütcrstücke seien be¬
sondere Kaufbriefe auSzufertigen, und davon die
geordnete Sporteln zu beziehen , und verstehe
es sich von selbst , daß , wo der Käufer und
Verkäufer die nämliche seien , auch von meh¬
reren Güterstücken nur ein Kaufbrief auc-ge-
fertigt werde. —

ad pag. 66 . Scie der Sinn dieser
' Derord-

nung , daß bei allen über 30 fl . sich belaufen¬
den Käufen wlrkliche Kaufbriefe auögcfertigt
werden sollen . —

ad pag. 68. Bleibe es einstweilen bei den
bisher übliche « Gebühren für die Fertigung
»nd Ausstellung der Kundschaften.

sä pag. 77 . Bleibe es eben so bei dem bis¬
her übliche » Lrkenngeld und der Gebühr für
die Einkragung .ins Unterpfandbuch . —

ad pag . 75 . Seie um« der dort bemerkten
Tar von 15 kr. auch die Tar für Paßausfer¬
tigung begriffen .

sä ic>8. Lei« die Taxe für die VollmachtS -
auSferrigung nach Masgab des rubri „ Ge¬
schäfte" mit 15 kr. per Seite zu, zahlen : wo
aber gedrukte Vollmachten eingeführt seien, da
kvune den Interessenten nichts weiter als der

Preis der gedmkten Vollmacht für die Ausfer¬
tigung abgefordert werden. —

ad ior . Beziehe man sich auf das rubrum
„Kurakel - Bestellung " pag . 39 . , wornach für
die Ausfertigung der Tutorien und Kuratorien
nichts zu fordern seie. —

ad pag. 94.. u . 76 . habe man bei den dor¬
tigen Sportelansätzen vorausgesezt , daß der
Scribent die dorr bemerkte Geschäfte fertige ,
und der Sladischrciber sie revidire. Hiernach
sei die Scribentengebühr des Etadtschreibers,
wo dieser auf Sporteln stehe , auf i fl. rokr.
bestimmt worden , weiche leztere Summe , wo
der Stadtschrclber statt der Sporteln ein Flrum
beziehe , in die herrschaftlicheSportelkaffefalle.
Wo der Stadrschrelber aber die Geschäfte selbst
fertige , das Oberamt aber dieselbe rcvidire,
da könne er nicht weiter als die für den Scrt-
beuten geordnete 1 fl . 45 kr. nebst den tägli¬
chen Z kr . für Schreibmaterialien beziehen, die
weitere « fl . 10 kr. aber müßten dem die Ge¬
schäfte revidirendcn , und für ihre Richtigkeit
verantwortlichen Beamten , oder der Herr¬
schaft zufallen , je nachdem entweder jener auf
Sporteln gesezt sei, . oder diese dir Sporteln
ziehe. — Weiches sämtlichen Land- und Stadt-
vogteien , Oberämtern und Aemlern zur Nach¬
richt und künftige» Nachachtling hierdurch be¬
kannt gemacht wird. — Mannheim den 9U«
Dezember 1807 .
Gieß herz. bad . Regierung der unterrheinische»

Provinz.
Vät. Steinwarz.

I>) Das Schenken der Farbersgesellen betr. ,
(R . N . ! 799 . R ) Sämtliche Stadtvoztei-

Obcrämtcr «»d Aemrer werden hiermit aufge«
fodert , innerhalb 14 Tagen ausführlich zu be¬
richten : wie es m ' r dem Schenken bei de«
Färdersgesellen gehalten werde , und welch«
zwekmaßigere Einrichtmtg gegen etwaige Miß¬
bräuche zu treffen sek, ? Mannheim den gte»
Dezember 1807.

Großherz . bad. Regierung des UrtterrheinS.
- ■ ■. Vätr Steinwarz , r



•c) Gulden . Zolls betr .
( K . N . icoio . ) Da durch die erfolgte Me -

diatisirung des Fürstenthums Leiningcn die

Badisch - undLeiningischen Antheile der ehema¬
ligen Rheinpfalz jetzt wieder als einem Landes¬
herr » angchörig zu betrachten sind , und nun¬
mehr die im Lekm'

ngifchen fallenden Zölle für
die Staatskasse des Souverains erhoben wer¬
den , so soll vermöge einer Entschießung des

großherz , geheimen Polizeidcpartements vom

Listen v. M . die in der Erhebung des Gulden¬

zolls seit der Trennung der gedachten altpfalzi - 1

scheu Landestheile eingeführte Aenderung wie¬
der aufhdren , und der vorige Stand derSache
hergestellt , auch dasjenige was seit der Zeit ,
als Baden die Lciningische Zölle bezieht , gegen
die hiernach wieder angenommene vorige Norm
an Guldenzvll zu Wasser oder Land erhoben
worden , an die betreffenden Personen , jedoch
dermaßen wieder zurukgegeben werden , daß
daran dasjenige an sonstigem Zoll , was sie
wegen entrichteten Guldenzolls nicht abgetra¬
gen , ersezt , und abgezogen werde . Es wird
daher für die Guldenzoll - Erhebung hierdurch
als maßgebender und entscheidender Grund -

saz ausgestellt , daß die an Baden gekommenen
Uebcrreste der ehemaligen Pfalz mit den von

lezterer an Leiningen gefallenen Antheilm oder

den altpfakzischen Obcrämtcr » MoSbach und

Borberg wieder als ein ungetrenntcS Ganzes

auzusehen , sohin von den aus einem Theil die¬

ses Ganzen in den andern gehenden Maaren

gar kein Euldenzoll . sondern bloß der ordinaire

Land - oder Wasserzoll , von denjenigen gulden -

zvllbarcn - Gegeirsianden aber , welche aus oder

durch einen Theil jenes Ganzen in einen , zu
solchem nicht gehörige Distrikt deS Großhcrzog .

thums Baden , oder in das Ausland gehen ,
der Guldenzoll nur einmal zu erheben fty .
Sämmtliche Verrechnungen haben hiernach
ihre unterhabenden Zollbediente und Zollcrheber
gemessenst anzuweisen , diejenigen Personen
aber , welche nach obiger Bestimmung ein «
Rükbezahlung deö Guldenzolls anzusprechen
haben , sich bei,der einschlag gen Gefallverwal¬
tung über die entrichteten Beträge gehörig aus »

zuweisen , von welcher sodann der statt deS zef-
sirenden Guldenzolls etwa zu erlegende sonstige
Zoll zu berechnen , und wegen des heiauözü -

zahlenden Ueberschusseö die AuSgabödekretnr
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bei diesseitiger Stelle einzuholen ist. Mann¬
heim den hten Dezember 1807 .
Gropherzpgl . bad . Kammer der Pfalzarafschaft ,

la Ltlern Ullmichkr »

Bekanntmachungen .

( B . G . N . 5089 . 90 . yi . ) Der verlebte
Großherzvgltch - Badische Hofrath Zeller hatte
die Administration der zur Freyherrlich Chrk -

? stoph Ludwig von Bettendvrffischen Allodlal -
i Mobilar -Berlaßenschastsniaffe gehörigen Äb »
f ligativnen bisher geführet , und dessui rükge -
- laßene Wittwe bei uns um Uebernahme der

Litteralien , und Anordnung eines andern Se¬
questers angestanden ; die dahier unbekannte »
von Bettendvrffischen Erbsinteressentkn , na » '

! menkllch ein sicherer Freiherr von Rormann ,
und Freiherr von Schenek , deren Wohnort
dahier unbekannt ist , werden daher andurch
vorgeladen , um sich binnen 6 Wochen übet
die Rechnungen sowohl , als Ernennung eines
andern Sequesters durch eimn legalen Hofge «
richtS « Advokaten unter dem RechtSnachtheile
dahier zu erklären , daß sonst erster « in Con¬
tumaciam adgehvrt , und lezrere ex ottici «
angeordnet werden , der auf beide Stämme
aber fallende Geldanrhell ad Depositum ge»
nommerr werden soll. Mannheim den 4t ««
Dezember 1827 .
Großh . Hofgericht der Bad . Pfalzgrafschaft i

Frh . v. Hack .
Courtin . Etekn .

( 217z . R . ) SaMmtlkche Unterstellen wer¬
den hlemlt aufmerksam gemacht , daß sie die
Tabellen über die ihnen obliegenden Pfleg ,
schaftsverrichtungen sowohl der Amts - als ih¬
nen besonders übertragenen Kauzleifäßigen
Personen für das sich mm z » Sude neigende
Jahr 1827 vordem ariien Jänner deS JahrS
t8c >8 mit gutachtlichem Bei icht »ufehibar ein¬
zusenden haben . Mannheim den 22sten De¬
zember 1807 .

Gioßh . dao . Aegierungderviederr . Provinz .
Vät . Steinwarz .

Der Gemeind ; Sulzburg , welche bei der

Feier des Geburtsfestes Scmer kdnigl . Hoheit
des GroßherzogS eine Kollekte züm Beßre «
kranker

'und verwundetes vattriändifcher >Krle »

gcr veranstaltete , wird hicmtt für diefenBe «
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weiß achter patriotischer Denkungsart öffent¬
lich gedankt , und die Versicherung gegeben,
daß die Gabe der Bestimmung der Geber. ge¬
mäß venveudet werden solle. Karlsruhe den
raten Dezember 1 807.

Großherzogliches Kriegskollegium .
Vdt. Brieff.

^O. A. P. R. ZZo.) In der verflossenen
Rächt sind zu Rohrbach einem dortigen Bür¬
ger durch 4 bis 5 in sein unverschlossenesHauS
gekommene Diebe , die sich vorher seiner Per¬
son auf mörderische Art bemächtigte » , nachbe¬
schriebene Effekten geraubet worden ; als :
a) ein blautüchener MannSrok mit .metallcnen
platren Knöpfen ; b) « in ditto Kamisol mit
ähnlichen Knöpfen ; c) ein blautüchener Rok
rineS 15jährigen Knaben , mit platten metal¬
lenen Knöpfen ; d) ein schwarztdchener WeibS-
rok ; e) ein blau baumwollener dito , mir weis-
ssrn Streifen ; f ) ein schwarztüchen Müzel ;
g) eln braun zitzeneS dito ; K ) ein schwarz
zitzeneS dito ; i) ein schwarzer Schurz von
TamiS ; k ) eiif MannShemder ; l ) zehn
Weibshemder ; m ) sechszchn Stindshe,«»»- ;
*0 3 gebildete Tischtücher ; o ) vier würkene
gerippte ditto ; p) vier Leintücher ; q) rin
weiß hänfener Detbett. Ueberzng ; r) ein ditto
kSÜnlscher; §) fünfzehn Pfund Hanf ; t) einen
weiß Mehlsak mit 4 Simmern Welßmehl ;

« inen Mehlsak mit 4 Simmern schwarz
hl ; v) eine Pistole . Man ersuchet daher

alle Civllobrigkelten geziemend , auf die Be¬
sitzer dieser Effekten , oder wo diese leztere
etwa zum Vorschein konimen mögen, genaues
und « achtsames Auge stellen zu laßen , sich
derselben zu bemächtigen , uud die Nachricht
davon schleunig an diesMizeS Oberamt der
welterS nöthigni Verfügung halber gelangen
zu laßen . Heidelberg den i8ren Dezember'
»807.

Grvßherzogllches Oberamt Heidelberg .
Eteinwarz. Vdt Dümge.

dv-rrlchtkichr « ufforberungen .
,
'Drr vom Rvhrhofe, bei Brübl , Heimlich

entwichene , ledige Ludwig Heilmann wird
hiermit aufgefordert : sich binnen % Monate«

vor hiesigem Amte zu stellen , und über feine«
heimlichen Austritt gehörig zu verantworten.
Im AusbletbungSfalle wird nach der Landes ,
konstitutiv» wider ausgetretene Untethaoe«
gegen ihn verfahren; auch hinsichtlich der An«
spräche seines rükgelaßenen unehelichen Kin¬
de- , resp . der Mutter desselben , auf sein der-
rinstigeS Vermögen , iutüoutulasci - iu gegen
Ihn vorgeschritten . Schwetzingen den i- re»
Dezenwer 1827.

GrvstherzoglicheS Amt.
Pfister.

Meuberth.
Be« der von dem Hiesigen Schutzuntertha«

nen Johann Saam von Helmhof geschehenen
Vermögensabtrelungan seine Gläubiger, wer¬
den alle diejenigen , welche einen Anspruch an
dessen Masse machen zu können glauben , und
solchen noch nicht angezciat habm, vorgela¬
den » sich bis den löten Jänner 4808 . Vor¬
mittags 10 Uhr zur Richtigstellung ihrer For¬
derungen und Verhandlungen über das Ver¬
zugsrecht dahier unter dem RechtSnachtheil«
einzufinden, 'daß sie sonsten von der gegenwär¬
tigen Maße ausgeschlossen werden. Bischofs »
Heini im Kreichgau den röten Dezember 1807.

Grundherrlich von Helmstättscheg Amt.
Hertmann.

Heinrich Jonas Beier, rin Schremergeftll
von Düdelsheim , ist von Theresia Lindenba«
chin von Darmstadt als Schwängererund Va¬
ter des von ihr im Jahr 1804 unchclich gcbor»
nen Kindes angegeben worden. Da nun dtt
dermalige Aufenthaltsott erjagten Heinrich
JonaS Beier unbekannt ist ; so wird derselbe
anmit ausgesodcrt , binnen 6 Wochen vor da-
hiesig» Amtssteüe sich einzufinden , und a»ss
die gegen ihn von der Lindenbachin erhoben«
SchwangerungS- und Vaterschaftsklage ein,
zulasten., oder zu gewärtige » , daß gegen jh«
in Lontuoiscisn , werde erkannt werben,
Brette« de» a^ ten Noverrjber 1827 .

Groch '.tzvgiie « baoijcheö Amt.
-Lang . «kllt. Schlller.

Am ssten
^Novembkl d . I . verstarb dahier Ju¬

stine Maivin Wittib . -gtbohrne Thomasin von
Otzberg, ohne eheliche Leibeserben.mit Hinte«
lqssung einer leztcn Willensmeinung . Wer
an £ i< Vcrlaffenschafr derselben etwas ssorde»«,
»der gegen baSTüsiame«: eine« Eiuwand erre-



ge» itt können glaubt , wird andurch vorgela»
den , bis Mitwoch den iZten Jänner nächsten
Jahrs Morgens y Uhr sich dahier behörend
zu melden , und seine Ansprüche darzuthun,
oder zu gewärtigen , daß er hernach nicht wei-
rer gehört , und nach Vorschrift deS Testa¬
ments das Vermögen ausgefolgerl werden solle.
Heidelberg den 2Zten November 1807^

Großherzogl . Stadtvogceianit.
Sartorius.

Wundt. Vdt. Gruber.
(G. Nv. 7621 .) Alle diejenigen , welche

«u die Verlaffenschaft des hier verstorbenen
Bürgers Andreas Krämer aus irgend einem
Rechtsgrunde einen Anspruch machen zu
können glauben , und solchen noch nicht an-
gezeigt haben , werden andurch aufgefodert:
den 23m, k. M . und JahrS Morgens 10 Uhr
jur Richtigstellung ihrer Forderungen und
Streit über den Vorzug, dahier bei Strafe des
Ausschlusses von der gegenwärtigen Masse zu
« scheinen , wobei zugleich bemerkt wird : daß
Dikasterialadvokat Esser von hier als proeurs-
tor creditorum communis angeordnet seyk .
Mannheim den rte» Dezember 1827 .

Großherzoglicheö Skadtvogkeiamt .
Rnpprecht.

Hoffmeister. Vdt . Echubaucr.
Wer auS Irgend einem Grunde au die Ver -

laßenschafr des am 2ieil Jänner d. J . dahier
verstarb neu Juden GastwirthsJsakWolfRcg -
gendorfer , welcher in dem Zahre 1799 . mir
stinen damaligen Gläubigern ein konventionel¬
les Moratorium eingrgangen hat, dermaleine
Forderung zu haben glaubt , wird andurch
aufgefordert , sich auf Mittwoch den 24tcn
Hornung künftigen JahrS dahier behörend an -
zmnelden , oder zu erwärtlgen , daß er her¬
nach nicht mehr gehbtt , und von der Masse
ausgeschlossen werde. Heidelberg de« zoten
November >807.

Großherzoglichts Stadtvogtelamt.
Sartorius.

Pvetz. Vdt. Trüber.
(31 . 91 . 645.) Der von dem GarnlsonSregl -

« ent Haff im Monat September auS der Gar¬
nison zu Karlsruhe deferttkte diesseitige Un-
»«lthanSsohn Michael Schulz vaq Hetnohekm-t

wlrd hlemlt vorgeladen , bin»«« z Monaten
a dato sich dahier zu stellen , und über sein«
Entfernung zu veraniworren ; widrigenfalls
derselbe nach drn besiehe,wen Landesgesetze«
wtder ausgetretene Unterlhancu beh>andcli uid
das weite« gegen ihn Vorbehalten werden wird.
Waibstadk den rgten Oktober 1807.

Großherzogllch badisches Oberamt.
Machauer. Wild.

Vdt . Wagner .
Da der mNzpflichtkgr Franz PeterIimmer»

man« von Wagenschwend der jüngsten Kon»
scriprion Vorsäzltch entgangen ist , so wird der«
ftidr andurch vorgeladtn , binnen drei Mona¬
ten unerstreklicher Frist bei dahiesigrm Justiz»
amt sich um so gewisser zu stellen , und über
seinen Austritt zu verantivorkru , als widrigen
Falls gegen ihn nach der LandeSkvnstttution
wtder ausgetreteneUnterthanenverfahren wer«
de« soll. Eberbach den achen Oktober 1807 ,

Fürst!. Lelningtsches Justizamt .
Miner. Vdt. E-mmert.

Der zu diesseitigem Militär gezogene aber
durchgegangene Kantonist Bernhard EhnlS von
Wöschbach , wird hlrmlk aufgefodert, binnen
Z Monaten vor nnirrzekchneter Stelle zu er¬
scheinen , und sich wegen seinem Austritt zyverantworten, oder zu gewärtigen. daß g«p
gen ihn nach den bestehenden Landesgesetzen
werde sürgefahren werden. Bretteu dm 2&
November 1807.

Großherzoglich badensches Amt.
Lang. Vdt . Schiller.

Raufanträge .
(O . C. N. 210 ) Vermögecingclangten höch .

sien Befehls der grvßhrrzvgl . Kammer soll dt»
Herstellung der ans Altwießkocher Gemarkung
befindlichen sogenanntenSchlangenbrücke durch
Vcrstelguiig an die Wenigstnehmendt unter
sehr leidlichen Bedlngnissen begeben werde»
Wie man nun hiezu Tagfahrt auf dcn zrtea
dieses Vormittags 9 Uhr in loco Altwießloch
von OberamtS wegen ftstgefezr hat ; so wird
solches zu Jedermanns Wiffeaschafr hiemit
öffenrllch bekannt gemacht. Heldelberg dm
Ulen Dezember 1827.

Großherzogl. Oberamr.
E. Ar Helm. Vät̂ Heckler»
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Auf das WirthshauS zum rothen Läppchen,

und dessen ihm zugehörigen Garten , Weinberg
und Kastanienwaldchen konnte heute noch kein

Zuschlag geschehen ; man wird deswegen diese

Versteigung auf den yten Jänner nächsten

JahrS früh to Uhr auf dem Rathhause zu
Neuenheim wiederholen, und eröffnet solches
den hiezu Lusthabendey mit dem Anhänge :

daß die nähere Bezeichnung dieser zu verstei -

geuden Objekten in dem vorder» Piovinzinl -

blatte No, 48 . vom 2ten Dezember z» finden

sei. Heidelberg am l7ten Dezember 1807.
G . oßherz giiches Oberamt ,

. . . Kestler ,
Ebersteio .

D . t e « ft. .« g ch x k ch t .
Se . König !. Hoheit haben unteim» srten

November l , I . den bisherigen jÄeheimenHof¬

rath Wie kan dt dahier zum Bizcdircktor bei

der Großhcrzogl Regierung deZ Mittclrheinö
Mit dem Rang in der gten Klasse der erneuer¬
ten .Rangordnung , bestellt.

D ru kfehler »
In No . 40 . des Regierungsblatts ( Pro -

tu'nzialbkatt Nr . 4s . S . 47z . ) die geist¬
liche Bezirkseinrichtung betreffend ist fub Art .

2 . Ro . XVII . bei dem Specialat Wertheim

Bettingen , statt Böttingen , Bvfsheim

statt Byls , und Ka m bach statt Kembach

zu lesen , und Hcubach , Waldenhau «

He » und Wenkheim als zu diestm Speci -

alat gehörige Evangelische Kirchen noch nach-

zutragen ; desgleichen ist No . XIV . bei dem

Specialat Gochshe -'m statt des Kirchspiels

Sulzfeld , der nicht hieher geeignete Ort »

Sickingen genannt worden , welches andurch
ebenfalls berichtigt wird .
Mannheimer Kirchen buchs -Auszüge .
G e b v h r e u e : Den igten Dezember : Dem

Br . Philipp Eppler e. D . Georg Franz Chri¬

stian , K. Den rgten : Dem Br . u . Ak«

kersmann Benjamin Mauerer e. T . Anna

Maria , E . A . eost. Dem Schuzjudea
MotjeS A. Nauer , e. T . Edel . , Den iötcn :

Dem Br . u . Tüncher Joh . Lammet , Zwil«

1Anna Maria u . Johanna Regina ,

welche nach einigen Stunden gestorben, K.
Den l7ten : Dem großherzogk. Schloßvcr »

walter in Schwetzingen Joh . Ludwig. Ri¬

chard e . T . Maria Luise Katharine , K .
eod . Dem Beisaß u. Schuhflicker Georg

Frey e. S . Job . Melchter , E . L. eost»

. Dem Metzger Joh . Friedrich Aogt e. S .

Joh . MalhäuS , E . L . euch Martin, -un¬

ehelich , E . R - Den lyren : Dem Br . u .

Fuhrmann Christian Oppermann e. T . Anna

Margarethe Katbarine , K.
Gestorbene : Den sie « Dezember : Katha¬

rina Riccardin , alr ^c- J ., M. Den itttn :
Margaretha Rösingin , alt 78 J >, E . R .
Den igten : Dem Beisaß Kaspar Lindner e.

'

T . Sophia , alt ; I . , K. Den igten :
Margarethe Blauin , verch. , alt 69 I ., K.

'

eoh . Justuö Hillner , ein Drehergestll , alt
20 I ., E . L- Den töten : Eva Schneide¬
rin , alt 67 I ., ER , Den rZlen : Der
Hofkawmer -Bauknccht Jakob Montignon ,
alt 58 I -, K . Den 2oten : Leonhard Becker-
alt öz I ., M .

Hruchtpreise und Viktualienschatzunss .

Städte

M»

f
i
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ö

|

Früchten per Mltr im Mittelprei « Brod Fleisch dar Pfund |
$
ft

Kor«

- . skr .

« erst

- .skr.

Spelz

- .skr.

Kern

- skr.

Haber

- skr .

Kund
Brod
4P

kr.

Werk IBrm.
für Brod
i kr. m r kr .
Lotb 1 Lotb

ochst» jxaft
kr. J fr .

HaKel

kr.

sthwct,
RMt
kr.
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'
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